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Betreff:  Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Passgesetz 1992 

und das Gebührengesetz 1957 geändert werden; 
 Begutachtung 
 
 
 
 
Zu dem im Betreff genannten Gesetzesentwurf erlaubt sich das 
Bundesministerium für Gesundheit und Frauen Folgendes anzumerken: 
 
Im Sinne der Legistischen Richtlinien – Punkt 10 – Sprachliche Gleichbehandlung 
von Frau und Mann- hsg. vom Bundeskanzleramt, im Sinne des 
Regierungsprogramms für die XXII. Gesetzgebungsperiode und des 
Ministerratsvortrages vom 2. Mai 2001 zum Thema „Geschlechtergerechter 
Sprachgebrauch“ sind personenbezogene Ausdrücke so zu wählen, dass Frauen 
und Männer gleichermaßen bezeichnet sind. 
 
Das Deutsche kennt im wesentlichen drei Möglichkeiten, geschlechterneutral zu 
formulieren: 

1) Paarformen (z.B. Bundesminister/in, Antragsteller und Antragstellerin) 
2) Geschlechtsneutrale oder geschlechtsabstrakte Ausdrücke 
3) Umformulierungen. 
 

Die in § 25c genannten Generalklausel widerspricht daher dem Gedanken der 
sprachlichen Gleichbehandlung. Die Sprache ist nicht nur unser wichtigster 
Verständigungsträger, sondern auch gleichzeitig Bewussteinsträger. Frauen 
sollen in der Sprache „sichtbar“ gemacht werden, und nicht bloß 
„mitgemeintsein“. 
 
Außerdem darf angemerkt werden, dass u.a. in § 3 Abs. 2 „der Bundesminister 
für Inneres“ bzw. „der Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten“ 
angeführt ist, derzeit aber jeweils eine Frau Bundesministerin das Amt ausübt 
und dies möge auch sprachlich zum Ausdruck kommen. 
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25 Kopien dieser Stellungnahme werden an das Präsidium des Nationalrats und 
zusätzlich in elektronischer Form an begutachtungsverfahren@parlament.gv.at 
übermittelt. 
 

 
Für die Bundesministerin: 

Dr. Gerhard Aigner 
 
 

 
Beilage: 0 
 
Elektronisch gefertigt
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